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Zweckbestimmung „Zuschüsse für Maßnahmen zur ver-
tieften Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler 
an allgemeinbildenden Schulen“ verausgabt, rund 
6,3 Mio. € mehr als 2017. Aktuell werden keine Daten zu 
den Mittelausgaben veröffentlicht, da das Erfassungsver-
halten überarbeitet wird.

Berufseinstiegsbegleitung (§ 49 SGB III)

Die Berufseinstiegsbegleitung ist eine Maßnahme, die 
bildungsgefährdeten Schülern und Schülerinnen eine 
individuelle Unterstützung bei der beruflichen Orien-
tierung bietet. Jugendliche können vom Besuch der 
Vorabgangsklasse an bis hin zum ersten halben Jahr in 
einem Berufsausbildungsverhältnis individuell beraten 
und unterstützt werden. Damit sollen das Erreichen eines 
Schulabschlusses, eine fundierte Berufswahlentschei-
dung und die Aufnahme sowie der Bestand eines Berufs-
ausbildungsverhältnisses positiv beeinflusst werden. Seit 
dem 01.04.2012 ist die Berufseinstiegsbegleitung ein 
Regelinstrument der BA und im § 49 SGB III verankert. 
Ab 2015 stellte der Bund für die Berufseinstiegsbeglei-
tung insgesamt rund eine Mrd. € in der Förderperiode 
2014 bis 2020 bereit, davon rund 500 Mio. € aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) des BMAS sowie 
aus Mitteln der BA. Damit war die Finanzierung bis zum 
Schuljahr 2018/2019 gesichert. Da die ESF-Förderpe-
riode 2020 endete, steht das Instrument nur noch mit 
einer Kofinanzierung durch Dritte, vorzugsweise durch 
die Bundesländer selbst, zur Verfügung. Die Eintritte 
bis August 2020 zeigen, dass dieses Instrument in allen 
Ländern ausläuft, mit Ausnahme von vier: Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen. In diesen 
vier Ländern stieg die Zahl der Eintritte bis August 2020 

im Vergleich zu 2019. Die Zahl der Eintritte insgesamt 
sank bereits von 2018 (rund 31.000) auf 2019 (rund 
10.000) deutlich. Nachdem die Zahl des Bestands an 
Teilnehmenden der Berufseinstiegsbegleitung von 2010 
(rund 24.000) an stetig und deutlich bis zum Jahr 2018 
(rund 66.000) stieg, sank diese 2019 erstmals wieder 
auf 60.807. Da das Instrument wie beschrieben aktuell 
nur noch in wenigen Bundesländern eine Rolle spielt, 
ist davon auszugehen, dass die Zahl in den kommenden 
Jahren deutlich sinken wird. Rund 59% der Teilnehmen-
den im Jahr 2019 waren männlich und über 70% der 
Begleitung fand an Hauptschulen bzw. für Hauptschü-
ler/-innen statt sowie weitere 7% für Schüler/-innen, die 
nicht über einen Hauptschulabschluss verfügten. Im Jahr 
2019 gab es 28.405 Austritte, davon befanden sich sechs 
Monate nach Austritt 39% in sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung: 30,7% in Ausbildung und 8,3% in 
sonstigen Beschäftigungsverhältnissen.

Förderung schwer zu erreichender junger 
Menschen (§ 16h SGB II)

Die Förderung schwer zu erreichender junger Menschen 
(FseJ) richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene 
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren, die Schwierigkeiten 
haben, die Anforderungen an eine erfolgreiche Integra-
tion in Arbeit oder Ausbildung zu erfüllen oder Sozialleis-
tungen nach SGB II zu beantragen oder anzunehmen. Die 
Schwierigkeiten müssen auf der individuellen Lebens-
situation der jungen Menschen beruhen. Die Maßnahme-
dauer orientiert sich an dem jeweiligen individuellen 
Bedarf der Teilnehmer/-innen. Am Ende der Förderung 
sollen konkrete Anschlussperspektiven bestehen und 
möglichst über Zielvereinbarungen verbindliche wei-
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